
291.0

292.0

291.0

292.0

290. 0 290.0

290.0

290. 0 290.0

290.0

St

St

St

St

St

St

24

H
sN

r. 4

H
sN

r. 6

HsN
r. 

13

HsNr. 2

H
sN

r. 39

H
sN

r. 35

H
sN

r. 
1

H
sN

r. 
5

HsNr. 10

58

2

37

8

15

H
sN

r. 
3

H
sN

r. 
56

HsNr. 4

6

HsNr. 8

HsNr. 8a

570/12

578

595/1

593

588

586

592

582

584

55

621/5

579/8

582/3

585/5

584/3

579/12

587/3

568/2

582/5

585/4

585

582/6

582/1

587/4

580/4

586/5

586/4

582/4

579/15

579/14

294,33
über NHN

291,60
über NHN

291,84
über NHN

292,29
über NHN

292,60
über NHN

293,08
über NHN

292,61
über NHN

292,60
über NHN

291,43
über NHN

291,45
über NHN

291,15
über NHN

292,98
über NHN

291,97
über NHN

292,21
über NHN

Sonnenring

So
nn

en
rin

g

So
nn

en
rin

g

St
er

ne
nw

eg
Lohäckerweg

Me
mb

ac
he

r S
t ra

ße

OKFF 293,0

OKFF 293,5

OKFF 293,0

OKFF 292,5

12,3

70

3

40

19
,4

20,3

19
,5

19,2

13,0OK

IV0,4

WA

HINWEISE
1. Denkmalschutz

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmal-
schutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG:
Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines
der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un-
ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ab-
lauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

2. Erschließung
Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Baugrundstücken zur Kreisstraße ERH 14
sind nicht zulässig.

Bei fehlender Anfahrtsmöglichkeit durch das zuständige Abfallunternehmen sind Abfallsam-
melbehälter am Abfuhrtag an einen zentralen Bereitstellungsplatz zu bringen.

Der Bestand und Betrieb von vorhandenen Telekommunikationslinien muss gewährleitet blei-
ben.

Auf die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und C22, die VDE-Bestimmungen,
die DVGW-Richtlinie GW 315 und das Merkblatt „Zum Schutz unterirdischer Versorgungslei-
tungen“ bei Grabarbeiten wird verwiesen.

3. Pflanzungen
Rodungen von Gehölzen dürfen ausschließlich im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende
Februar vorgenommen werden.

Zwischen Baumstandorten und Versorgungsleitungen ist gemäß DVGW Regelwerk Arbeits-
blatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ Ein Ab-
stand von 2,5 m einzuhalten

Bei Baumpflanzungen im Näherungsbereich von Ver- und Entsorgungsleitungen ist das
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen“ der For-
schungsgesellschaf für Straßenbau und verkehrswese, Ausgabe 1989 zu beachten.

4. Artenliste
Es wird die Verwendung der Artenliste empfohlen.

Baumarten, Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 - 20 cm.
Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn
Acer platanoides „Cleveland“ Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Crataugus monogyna Weißdorn
Juglans regia Walnuss
Pyrus communis Wild-Birne
Quercus robur Stiel-Eiche
Sobus aria Mehlbeere
Tilia cordata Winter-Linde
Ulmus „Clusius“ Ulme

Straucharten, Mindestpflanzqualität: Strauch, 2 x verpflanzt, Größe: 60-100cm
Cornus sanguinea Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Haselnuss
Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa canina Heckenrose
Rosa glauca Hechtrose
Rosa rubiginosa Weinrose
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Heckenpflanzen, Mindestpflanzqualität: Strauch, 2 x verpflanzt, Größe: 100-125cm
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Ligustrum vulgare Atrovirens Wintergrüner Liguster

5. Erneuerbare Energien
Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien auf Dachflächen sind zulässig und werden
empfohlen. Für die Nutzung von Solarthermie werden eine starke Dachneigung sowie eine
südliche Dachausrichtung empfohlen. Für die Nutzung von Photovoltaik wird eine Ost-West-
Ausrichtung des Daches empfohlen.

Für eine vorteilhafte, aktive und passive Solarenergienutzung wird eine Ausrichtung der
Hauptfassade nach Süden empfohlen.

Die Nutzung von Erdwärmesonden ist im Plangebiet möglich.

6. Landwirtschaftliche Emissionen
Erwerber, Besitzer, Bewohner und Bauherren der Grundstücke im Plangebiet haben die orts-
spezifischen landwirtschaftlichen Emissionen (Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkung), die
von den angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehen, unentgeltlich zu dul-
den und hinzunehmen.

7. Immissionen
Die Festsetzungen zum baulichen Schallschutz beziehen sich auf die Errichtung, Änderung
oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen. Die konkrete Auslegung der baulichen Maßnah-
men zum Schutz gegen Außenlärm (Art und Güte der Außenbauteile und der Zusatzeinrich-
tungen) erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bauanträge (oder im Falle eines Freistellungsver-
fahrens im Zuge der Planung der Bauwerke). Hierfür sind die, im Bericht 16217.1 der Wolf-
gang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG vom 31.10.2023 aufgeführten, Be-
urteilungspegel / Außenlärmpegel zugrunde zu legen. Wird davon abgewichen, sind die Beur-
teilungspegel / Außenlärmpegel auf der Grundlage der aktuellen Daten neu zu ermitteln.

Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Geräte anzuschaffen, die
dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen (z. B. Abgasschalldämpfer, Wärmepumpen,
Splitgeräte, Aggregate mit Vollkapselung, Minimierung von Drehzahl bzw. Strömungsge-
schwindigkeiten).

Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- bzw. Abluftfüh-
rungen direkt an, oder unterhalb von umliegenden Fenstern zu Geräusch sensiblen Räumen
(z. B. Schlafzimmer) soll vermieden werden.

Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwischen
zwei Wänden kann bei ungünstiger Ausrichtung eine Schallpegelerhöhung aufgrund von
Schallreflektion bewirken und sollte daher ebenfalls vermieden werden.

Grundsätzlich soll bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit verbundenen
Rohrleitungen auf eine körperschallisolierte Aufstellung bzw. Befestigung geachtet werden.

Soweit erforderlich sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen zur Entdröhnung
durchgeführt werden (z. B. Entkoppeln der Luftkanalbleche und Verkleidungselemente, Mini-
mieren von Vibrationen).

Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das Gebiet gültigen
Immissionsrichtwerte dort um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden (für Luftwärmepum-
pen vgl. Abstandstabelle gemäß Ziffer 14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Bio-
gasanlagen und Luftwärmepumpen — Ein Leitfaden (Auszug Teil III)" [Bayerisches Landes-
amt für Umwelt]).

Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen weitere Schall-
schutzmaßnahmen ergriffen werden (z. B. Abschirmung, Einbau von Schalldämpfern, Luftka-
nalumlenkungen, geeignete Gerätewahl).

Auf den Flyer des Bayerischen Landesamtes für Umwelt „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen
– für eine Ruhige Nachbarschaft“ wird hingewiesen.

Richtwerte nach TA Lärm:
Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet:
tags (06.00-22.00): 55 dB(A),
nachts (22.00-06.00): 40 dB(A),

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

PLANGRUNDLAGE

DARSTELLUNGEN ALS HINWEISE

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Heßdorf erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des

Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I
S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), des Art. 81

der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) in der geltenden Fassung den Bebauungsplan „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung für
den Bereich südlich und westlich des Sonnenring, nördlich des Lohhäckerweg und östlich der Membacher

Straße als Satzung.

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Baugebietes gilt die ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in
der Fassung vom 13.02.2024 und die auf dieser vermerkten Festsetzungen.

§ 2
Bestandteile dieser Satzung

Bebauungsplan mit
1. zeichnerischem Teil im Maßstab 1:500 und

2. Textlichen Festsetzungen

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

HINWEISE
8. Wasserhaushalt

Eine permanente Absenkung des Grundwassers ist nicht zulässig. Keller sind ggf. in wasser-
dichten Wannen auszuführen.

Bei einer ggf. erforderlichen Bauwasserhaltung während der Bauzeit, ist vorab eine wasser-
rechtliche Erlaubnis gemäß Art. 70 BayWG einzuholen.

Die Einleitung des gesammelten Oberflächenwassers in den Seebach bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis.

Die Nutzung von Regenwasserzisternen für die Brauchwassernutzung wird empfohlen.

Regenwassersammelbehälter (Zisternen) sind mit einem Überlauf auszustatten und das
Überlaufwasser ist ordnungsgemäß zu beseitigen. Der Ab- und Überlauf darf nicht an den
Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Als Rückhalteanlagen zur Verminderung der
Abflussverschärfung im Sinne des DWA-M 153 dürfen Zisternen nicht angerechnet werden.

Beim Bau von Zisternen und Grauwasseranlagen besteht eine Meldepflicht gegenüber dem
Gesundheitsamt. Die Anlagen müssen der DIN 1988 bzw. EN 1717 entsprechen und nach
den Regeln der Technik ausgeführt werden. Die Anlagen sind von einem autorisierten Fach-
betrieb abzunehmen.

Bei unterirdischen Versickerungsanlagen ist eine ausreichende Vorreinigung vorzuschalten.

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften der Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten
von gesammeltem Niederschlagswasser in Grundwasser (TRENGW) zu beachten.

Bei einer Versickerung von Niederschlagswasser muss sichergestellt sein, dass sich der Un-
tergrund zum Versickern eignet, der Abstand zum mittleren höchsten Grundwasserstand (ab
UK Versickerungsanlage) muss mindestens einen Meter betragen und es dürfen sich keine
Verunreinigungen (Altlasten etc.) im Boden befinden. Auch Schichtenwasser ist dem Grund-
wasser zuzuordnen. Die Behandlungsbedürftigkeit des Regenwassers ist zu prüfen und bei
der Wahl der Versickerungsart zu beachten. Im Rahmen eines Wasserrechtsverfahrens wäre
die qualitative und quantitative Belastbarkeit der Gewässer (Grundwasser) im Sinne des
M 153 nachzuweisen.

Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Kreisstraße nicht zugeleitet werden.
Das Oberflächenwasser der Erschließungsstraße muss durch entsprechende Straßenabläufe
bzw. Entwässerungsrinnen im Einmündungsbereich zuverlässig gefasst und abgeleitet wer-
den.

Änderungen an den Entwässerungseinrichtungen der Kreisstraße dürfen nur im Einverneh-
men mit der Straßenbauverwaltung erfolgen.

Bei einer Trennentwässerung hat die Regenwasserbeseitigung nach den Vorgaben des
Merkblattes DWA-M 153 zu erfolgen. Anfallendes behandlungsbedürftiges Niederschlags-
wasser ist vor der Einleitung in ein Gewässer ausreichend zu behandeln.

Hinsichtlich der Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser sind die aktuell geltenden
Regelwerke (insbesondere DWA A 102, DWA A138 und DWA M 153) zu beachten.

9. Boden
Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstigen Vorgaben zum Schutz von Bo-
den nach DIN 19731 und §§ 6 - 8  BBodSchV ist zu achten.

Auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten, unter Zuhilfenahme von gültigen Re-
gelwerken und Normen, ist zu achten.

10. Versorgungsanlagen und -leitungen
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der
Telekom vorzu-sehen.

11. Vorschriften und Normen
Die DIN-Vorschriften, auf die in den Festsetzungen und in der Begründung zu diesem Be-
bauungsplan verwiesen werden, sowie anderweitig im Bebauungsplan erwähnte Normen,
Richtlinien, Regelwerke etc. sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Hannber-
ger Straße 5, 91093 Heßdorf, Zimmer 04 während der allgemeinen Dienststunden einzuse-
hen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Räumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches alle anderen rechts-
verbindlichen Bebauungspläne

2. Art der baulichen Nutzung
2.1 Festgesetzt wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.

2.2 Die in allgemeinen Wohngebieten nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen (3. Anlagen für Verwaltung, 4. Gartenbaubetriebe, 5. Tankstellen) werden gemäß
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

3. Maß der baulichen Nutzung
3.1 Die Grundflächenzahl beträgt jeweils 40 vom Hundert (GRZ 0,4).

3.2 Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die zulässige Grundflächen-
zahl durch die Grundfläche von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von
0,8 überschritten werden darf.

3.3 Die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse beträgt IV (vier Vollgeschosse).

3.4 Unterer Bezugspunkt für die zulässigen Wand- und Gebäudehöhen ist die mittels Planeintrag
festgesetzte maximale Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss (OKFF) in Metern über
NHN.

3.5 Die Oberkante der Gebäude darf eine Höhe von 13,0 m bezogen auf die jeweils festgesetzte
maximale Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss nicht überschreiten. Die zulässige Ober-
kante der Gebäude darf durch Anlagen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie um bis zu 0,5
Meter überschritten werden, wenn diese um mindestens 0,5 Meter, gemessen von den Außensei-
ten der jeweiligen Umfassungsmauern, eingerückt errichtet werden.

4. Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise
4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO

festgesetzt. Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten; Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO
findet keine Anwendung.

4.2 Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausschließlich innerhalb als
Flächen für Nebenanlage mit der Zweckbestimmung Stellplätze zulässig.

4.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
bis zu einer Grundfläche von jeweils bis zu 25 m² zulässig.

4.4 Festgesetzt wird eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO. Gebäude sind mit
einem seitlichen Grenzabstand zu errichten, bis zu einer Länge von bis zu 55,0 Metern.

5. Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO
5.1 Die Umfassungsmauern des obersten zulässigen Obergeschosses sind allseitig durch farbliche

Absetzungen und auf einer Seite mindestens um 1,5 Meter von den Umfassungsmauern des da-
runterliegenden Vollgeschosses einzurücken.

5.2 Dächer sind als Flachdach auszubilden und extensiv zu begrünen

5.3 Außenwände

5.3.1 Außenwände sind als homogen verputzte Fassaden zu gestalten. Ebenfalls zulässig sind
Holzverkleidungen sowie regionaltypischer Sandstein.

5.3.2 Für Fassadenhauptanstriche sind nur Weißtöne und helle Farbtöne mit Hellbezugswerten
größer als 60 („Pastelltöne“) zulässig. Farben mit einem Hellbezugswert von weniger als
60 sind ausschließlich an untergeordneten Fassadenteilen (z. B. Sockel oder Fasche) zu-
lässig. Metallflächen an Fassaden sind nur in nicht dauerhaft reflektierender oder nicht
spiegelnder Ausführung zulässig.

5.4 Einfriedungen

Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,5 m bezogen auf die endgültige Geländeoberfläche nicht
überschreiten.

5.5 Auffüllungen und Abgrabungen

Auffülllungen und Abgrabungen des anstehenden Geländes zur Herstellung der geplanten Gelän-
deoberfläche sind zulässig; hierbei dürfen Stützmauern zur Abfangung des Geländes eine Höhe
von 1,5 m nicht überschreiten. Darüber hinausgehende Auffüllungen sind als Böschung mit einem
Neigungsverhältnis von maximal 1:1,5 zu den Grundstückgrenzen herzustellen.

6. Stellplätze
6.1 Die Errichtung von oberirdischen Stellplätzen ist ausschließlich innerhalb der als Flächen für

Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze (St) festgesetzten Fläche zulässig. Die Er-
richtung von oberirdischen Garagen ist nicht zulässig.

6.2 Die Mindestanzahl der Stellplätze ist entsprechend der Verordnung über den Bau von Garagen
sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV)
in ihrer jeweils gültigen Fassung herzustellen; ausnahmsweise kann hiervon abgewichen werden,
wenn ein für das jeweilige Bauvorhaben mit der Gemeinde Heßdorf abgestimmtes Mobilitätskon-
zept vorliegt.

7. Immissionsschutz
7.1 Innerhalb der als Fläche für eine Lärmschutzeinrichtung festgesetzten Fläche, ist eine Lärm-

schutzwand, ein Lärmschutzwall oder eine Wall-Wand-Kombination mit einer wirksamen Höhe
von 4,0 m bezogen auf den in der Planzeichnung angegebenen unteren Bezugspunkt zu errich-
ten.

7.2 In dem in der Planzeichnung als Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen gekennzeichneten Bereich sind Vorkehrungen zum Schutz der Gebäude vor
Verkehrsgeräuschen vorzusehen. Der Nachweis ist gemäß DIN 4109 Ausgabe 2018 Teil 1, Zif-
fer 7 und Teil 2 Ziffer 4.4.5 zu führen.

7.3 Innerhalb der gekennzeichneten Bereiche sind der Kreisstraße zugewandte Aufenthaltsräume, die
vorwiegend nachts genutzt werden (Schlaf- und Kinderzimmer), in denen aufgrund ihrer Nutzung
eine Stoßlüftung nicht möglich ist, zur Sicherstellung eines hygienischen Luftwechsels mit fenster-
unabhängigen Lüftungssystemen auszustatten. Auf fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen
kann verzichtet werden, wenn diese Aufenthaltsräume über eine Lüftungsmöglichkeit über Fenster
auf einer lärmabgewandten Gebäudeseite verfügen.

7.4 Innerhalb der Baugebietsteilfläche mit der festgesetzten maximalen Höhe der Oberkante des
fertigen Fußbodens von 292,5 Meter über NHN ist ein Baubeginn und eine Nutzung der Gebäude
erst zulässig, wenn die lärmabschirmende Wirkung der festgesetzten Lärmschutzeinrichtung
(Lärmschutzwand) gegeben ist.

8. Wasserhaushalt
8.1 Niederschlagswasser ist über die bestehenden Kanäle der zentralen Regenrückhaltung zuzufüh-

ren.

9. Grünordnung
9.1 Je voller 350 m² Grundstückfläche ist mindestens ein Baum gemäß der Artenliste zu pflanzen. Es

gilt die Mindestpflanzqualität der Artenliste. Die Standorte sind frei wählbar.

9.2 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Das Anlegen von Gärten aus mineralischen Stoffen (Kiesflächen) ist unzulässig.

9.3 Bei nicht versiegelten Bodenflächen sind die Bodenschichten wieder aufzubauen. Durch geeigne-
te technische Maßnahmen sollen Verdichtungen, Vernässungen und sonstige nachteilige Boden-
veränderungen im Rahmen von Geländeauffüllungen vermieden werden.

9.4 Die Anpflanzung der Bäume hat in der auf die Baufertigstellung folgenden Pflanzperiode zu
erfolgen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu erset-
zen.
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1.

2.

3.

4.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (z. B. 0,4)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß (z. B. IV)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Oberkante, als Höchstmaß, Angaben in Meter (z. B. 13,0)

Beispielhaftes Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ) Verhältnis    Anzahl der zulässigen Vollgeschosse
der überbaubaren Fläche zur (z. B. IV)
Grundstücksfläche (z. B. 0,4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Höchst zulässige Oberkante in Meter bezogen
auf den jeweiligen Höhenpunkt über NHN
(z. B. OK 13,0)

7. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: Stellplätze

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionschutzgesetzes:
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung mit unterem Bezugspunkt in Meter über NHN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Höhenschichtlienen Angaben in Meter über
Normalhöhennull (NHN) (z. B. 385.0)

Gebäude (Bestand) mit Hausnummer (z. B. 6)

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer
(z. B. 593)593

Maßzahl in Meter (z. B. 16,0)16,0

6

6.

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Rad- und Gehweg

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(passive Schallschutzmaßnahmen gemäß textlicher Festsetzung 6.2 ff) mit
Buchstaben-Kennzeichnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Anpflanzung Bäume (Standorte frei wählbar)

Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedlich festgesetzten maximalen Höhen
der Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF)
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Elektrizität: Trafostation

Baubeschränkungezone (30 m) der Kreisstraße gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG

Anbaufreie Zone (10 m) der Kreisstraße gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG (Verkürzt in
Absprache mit dem Tiefbauamt Erlangen-Höchstadt)

Sichtdreiecke

Lärmschutzwand
5.

8.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch mit Schutzzonenbereich von 0,5 m

Oberkante des Fertigfußbodens, als Höchstmaß,
Angaben in Meter über NHN (z. B. 293,0)

Geplante Geländeoberkante,
in Meter über NHN (z. B. 292,60)

o

IV

0,4

WA

St

VERFAHRENSVERMERKE
1) Der Gemeinderat der Gemeinde Heßdorf hat in der Sitzung vom 20.06.2023 die Aufstellung des

Bebauungsplans „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.07.2023 ortsüblich bekanntgemacht.

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung in der Fassung vom
18.07.2023 hat in der Zeit vom 21.08.2023 bis 22.09.2023 stattgefunden.

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung in der Fassung
vom 18.07.2023 hat in der Zeit vom 21.08.2023 bis 22.09.2023 stattgefunden.

4) Zum Entwurf des Bebauungsplans „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung in der Fassung vom 21.11.2023 wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
11.12.2023 bis 17.01.2024 beteiligt.

5) Der Entwurf des Bebauungsplans „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung in der Fassung vom 21.11.2023 wurde
mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.12.2023 bis 17.01.2024 öffentlich
ausgelegt.

6) Die Gemeinde Heßdorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 20.02.2024 den Bebauungsplan
„Heßdorf-Süd“, 1. Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 13.02.2024 als Satzung
beschlossen.

                                       Heßdorf, den ………….

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                        (Horst Rehder, 1. Bürgermeister)

7) Ausgefertigt

                                       Heßdorf, den ………….

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                        (Horst Rehder, 1. Bürgermeister)

8) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan „Heßdorf-Süd“, 1. Änderung wurde am ……………
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die
§§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

                                       Heßdorf, den ………….

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Horst Rehder, 1. Bürgermeister)

WA
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294,33
über NHN

292,60
über NHN


